
 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 49 Abs. 10 Satz 1 
und 2 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 
16.09.2014 (GV. NRW. S. 547) hat die Universität  
Duisburg-Essen folgende Ordnung erlassen: 

 

Artikel I 

Die Ordnung für die Deutsche Sprachprüfung für den 
Hochschulzugang von Studienbewerberinnen und Stu- 
dienbewerbern, die ihre Hochschulzugangsberechtigung 
im Ausland erworben haben (DSH) an der Universität 
Duisburg-Essen vom 13. Dezember 2012 (Verkündungs-
blatt Jg. 10, 2012 S. 861 / Nr. 127) wird wie folgt geän-
dert: 

 
1. In § 4 Abs. 1 wird der folgende Satz 3 angefügt: 

„Beide Prüfungsteile sind innerhalb eines einzigen 
Prüfungszeitraumes und am gleichen Standort abzu-
legen.“ 

 
2. In § 5 Abs. 2 wird der folgende Satz 2 angefügt: 

„Die Teilprüfungen Hörverständnis, Leseverständnis, 
wissenschaftssprachliche Strukturen und Textproduk-
tion werden im Verhältnis 2:2:1:1 gewichtet.“ 

 
3. § 11 wird wie folgt geändert: 

a. In Abs. 3 wird nach dem Wort „Zeitstunden“ die 

Angabe „(inklusive Vortrag des Hörtextes)“ ange-
fügt. 

b. In Abs. 4, Ziffer 1, Buchstabe d wird Satz 2 ge-

strichen. 

c. In Abs. 4, Ziffer 2 werden in der Überschrift nach 

dem Wort „Lesetextes“ die Wörter „und wissen-
schaftssprachlicher Strukturen“ angefügt. 

4. § 12, Abschnitt „a) Aufgabenstellung und Durch-
führung“ wird wie folgt geändert: 

a. Nach Satz 1 wird der folgende neue Satz 2 einge-

fügt: 

„Mündliche Gruppenprüfungen sind nicht zulässig.“ 

b. Die bisherigen Sätze 2 bis 3 werden zu den Sät-

zen 3 bis 4. 

c. Im neuen Satz 4 wird die Angabe „15“ durch die 

Angabe „20“ ersetzt. 

 

Artikel II 

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung 
in Kraft. Sie wird im Verkündungsblatt (Amtliche Mitteilun-
gen) der Universität Duisburg-Essen bekannt gegeben. 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats vom 
17.10.2014. 
 
 
Duisburg und Essen, den 04. November 2014 

Für den Rektor 

der Universität Duisburg-Essen 

Der Kanzler 

In Vertretung 

Eva Lindenberg-Wendler 
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